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Mittwoch , 2V. Januar 18VS.

Badische Chronik .

Baupolizeiliches .

Mit der Einführung des Polizei - Strafgesetzbuches von
1864 stand namentlich eine Revision der polizeilichen Verord¬
nungen in Verbindung, durch welche diese unter Beseitigung
vielfacher veralteter Bestimmungen mit der neuen Gestaltung
unseres öffentlichen Rechtes und den auf dem wirtschaftlichen
Gebiete durch Gewcrbefreiheit und Freizügigkeit bewirkten
Umwandlungen in Einklang gesetzt wurden. Diese Reform
hat sich aber bisher auf ein Gebiet nicht erstreckt , auf dem eine
weise Anwendung der Polizeigewalt für die Entfaltung des
städtischen Lebens und für eine Verbesserung der allgemeinen
Gcsundheitsverhaltniffe von höchstem Einfluß ist , Mißgriffe
und Willkürlichkeiten aber als meistens mit pekuniären Ver¬
lusten verbundene Eingriffe in die freie Bewegung des Ein¬
zelnen schwer empfunden werden .

Der gegenwärtige Zustand unserer Baupolizei, auf den wir
hier die Aufmerksamkeit lenken möchten , ist ein so unvollkom¬
mener , daß über die Nothwendigkeit gründlicher Abhilfe all¬
seitige Uebereinstimmung herrscht , und wohl nur die Schwie¬
rigkeit des Gegenstandes und die weit gehende Verschiedenheit
der Meinungen über die wünschenSwerthen Maßregeln die
Fortdauer der ; jetzigen mangelhaftenEinrichtungen erklären.
Abgesehen von den in einzelnen Städten geltenden örtlichen
Bauordnungen fehlt es nämlich zur Zeit an allen und jeden
Vorschriften über die Vorsichtsmaßregeln , welche im öffent¬
lichen Interesse bei Bauausführungen beobachtet werden müs¬
sen . Nicht als ob dem Ermessen des Einzelnen in dieser Be¬
ziehung eine iflit der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung in solchem Umfang nicht vereinbare Freiheit ge¬
währt wäre, vielmehr wird für alle wichtigen Bauten die Er¬
wirkung einer bcsondern polizeilichen Erlaubniß verlangt, die
oft erst nach Ablauf geraumer Zeit ertheilt und von der Be¬
obachtung häufig in recht langer Reihe aufgczählter Auf¬
lagen und Vorschriften abhängig gemacht wird, wie sie die
mit der Prüfung der Pläne beauftragten Techniker und Poli -
zeibcamtcn in Ermanglung allgemeiner Bestimmungen nach
ihrer subjektiven , wechselnden und keineswegs gleichförmigen
Auffassung für nothwendig oder rathsam erachten.

Eine solche Gestaltung des Banpolizeiwesens steht aber mit
den ersten Grundlagen des Polizei- Strafgesetzbuches und mit
den gegenwärtig herrschenden Anschauungen über das Ver-
hältnitz der Staatsangehörigen zu der Obrigkeit in offenbarem
Widerspruch . An Stelle der Machtgebote , durch welche früher
die Polizei im einzelnen Falle zur Aufrechthaltung der öffent¬
lichen Ordnung nach Rücksichten augenblicklicherZweckmäßig¬
keit einzuschreiten Pflegte , verlangt man heute eine allgemein
bindende , im voraus feststehende Vorschrift , der die Behörde
wie der einzelne Bauunternehmer gleichmäßig unterworfen
sind , und über deren Anwendung und Auslegung nötigen¬
falls in den Formen des gerichtlichen Verfahrens entschieden
wird , während in allen übrigen von der Verordnung nicht
berührten Punkten der Einsicht und freien Entschließung der
Betheiligten kein höheres Ermessen vorgreifen soll. Die mit
Handhabung der Baupolizei betrauten Behörden sollen nicht
darauf verwiesen sein , daß ihre Willkür , als mit öffentlicher
Gewalt ausgerüstet , sich gegen die Willkür des Privaten be¬
haupte, sondern, soweit nur immer möglich, sollen im voraus
für ihre Thätigkeit und ihr pflichtmaßiges Einschreiten feste,
für alle gleichmäßig verbindliche Normen aufgestellt werden .
Wird dieser Forderung entsprochen und bestehen eingehende
polizeiliche Vorschriften , so sind die Baulustigen in der Lage,
sich selbst im voraus über Alles zu unterrichten, was ihnen
von der Polizei im allgemeinen Interesse angesonnen wird,und , bauen sie gleichwohl unter Mißachtung der bestehenden
Verordnungen, so haben sie es nur ihrer Nachlässigkeit oder
Widerspenstigkeit zuzuschreiben, wenn sie polizeilichen L-trafen
verfallen , und auf ihre Kosten durch die öffentliche Gewalt der
vorschriftswidrige Bau beseitigt oder nach Maßgabe der Ver¬
ordnung abgeändert würde . Dann wird aber auch die Ein¬
holung einer polizeilichenGenehmigung und die vorausgehende
Prüfung der Zulässigkeit jedes baulichen Unternehmens durch
die Polizeibehörde gänzlich überflüssig , denn zu einem den

Bauordnungen entsprechenden Bau bedarf es keiner bcsondern
Bewilligung , die ja in diesem Fall gar nicht versagt werden
könnte , und andererseits kann der Bauführer doch nicht ver¬
langen, daß die Behörde die in erster Reihe ihm selbst oblie¬
gende Prüfung , ob seine Pläne den baupolizeilichen Vor¬
schriften Nachkommen , für ihn besorge und ihn eines großen
Thcils der mit seinem Geschäftsbetrieb nothwendiger Weise
verbundenen Verantwortlichkeit enthebe. Der Unwissenheit
und Bequemlichkeit einzelner Baumeister mag es willkommen
sein, in der polizeilichen Prüfung eine Garantie gegen grobe
Verstöße wider die Regeln ihrer Kunst zu finden , und bei
späteren Vorkommnissen , welche die Mangelhaftigkeit ihrer
Leistungen enthüllen , sich hinter die polizeiliche Zulassung des
Baues zu verschanzen; der tüchtige und zuverlässige Gewerbs-
mann , dem die gleichen Kenntnisse zur Seite stehen , wie den
obrigkeitlich bestellten Sachverständigen , wird einer solchen
Bevormundung nicht bedürfen und vermöge der erhöhten
Verantwortlichkeit in der Konkurrenz mit leichtsinnigen und
ungeschickten Berufsgenossen den verdienten Sieg erlangen.

Von diesen Gedanken ausgehend , hat man in England,
Paris , einigen Kantonen der Schweiz , neuerdings in Ham¬
burg die überflüssige Formalität einer besonderen- Baubewilli-
guug aufgegeben, und sich auf die Vorschrift beschränkt, daß
von jedem größeren Bauunternehmern der Polizei Anzeige er¬
stattet werden muß , welche dann den Bau beaufsichtigt , und
nur bei etwaigen Uebertrctungen der Bauverordnung ein¬
schreitet. Die Vorzüge dieser Einrichtung , welche den auf
andern Gebieten der Polizeiverwaltung bereits vollzogenen
Uebergang von dem präventiven Konzessionssystcm zn einem
den Prinzipien des Rechtsstaates entsprechenden Neprcsstv -
versahren einleitet , liegen nach dem oben Bemerkten auf der
Hand. Die Frage würde nur sein , ob eS möglich ist, für die
außerordentliche Mannichfaltigkeitder einzelnen Fälle erschö¬
pfende allgemeine Normen aufzustellen und dabei namentlich
auch den nach Verschiedenheit des Klima's , der gewerblichen
und wirthschaftlichen Bedürfnisse und zahlreicher anderer Fak¬
toren weit auseinandergehenden Anforderungen gerecht zu
werden , und freilich ist man hier meistens gleich bereit , die
Frage zu verneinen . Allein einmal bietet schon die richtige
Abgrenzung derjenigen Vorschriften , welche nur eine lokale
Bedeutung haben, von solchen , deren Anwendung im ganzenLande eine gleichförmige sein muß , die Möglichkeit , beson¬
deren VerhältnissenRechnung zu tragen, und dann wird eine
Beschränkung der polizeilichen Thätigkeit auf ihre eigentliche
Aufgabe und der Verzicht aus die ohnehin fruchtlosen Ver¬
suche, im Wege polizeilicher Reglements Leistungen zu erzwin¬
gen , die nur von der Einsicht und der Pflichttreue der Be¬
theiligten zu erwarten sind , die vermeintlichen Schwierigkeiten
heben. So müssen vor Allem die Vorschriften , welche die
L-olidität des Baues sichern sollen , als ganz zwecklos bezeich¬net werden , wiewohl gerade in dieser Richtung einzelne Vor¬
kommnisse schwerer Unglücksfälle die Veranlassung gegeben
haben, daß der Ruf nach Verschärfung der polizeilichen Maß¬
regeln gegen leichtfertige Bauuntcrnehmungen wieder von
vielen Seiten erhoben wurde . Sollte aber auf diesem Wege
ein Erfolg erzielt werden , so würde nicht nur die Bauordnung
zu einem Lehrbuch der bürgerlichen Baukunst sich zn erwei¬
tern und nicht minder auch Vorschriften über die Auswahl
des Baugrundes und die Beschaffenheit des Baumaterials in
einer unmöglichen Detaillirung zu enthalten haben : die poli¬
zeiliche Beaufsichtigung des Baues müßte vielmehr in einer-
unausführbaren Ausdehnung verschärft werden, und alle diese
Anordnungen könnten gleichwohl eine genügende Sicherheit
nicht verschaffen, da hier vor Allem die Zuverlässigkeit ver
Bauarbeitcr selbst entscheidend ist , und ein einziger nachlässig
gesetzter Pfeiler oder Pfahl die Solidität des ganzen Bnues
in Frage stellen kann. Durch ihre Einmischung kann die
Polizei hier nur zu einer gefährlichen Sorglosigkeit der Bau¬
herren und Bauführer verleiten , uno sie wird demnach dem
erstrebten Ziel viel näher kommen, wenn sie die volle Verant¬
wortlichkeit Denjenigen zuweist, deren richtig verstandenes
Interesse einen weit mächtigeren Beweggrund zur Vorsichtund Gewissenhaftigkeit bilden wird , als alle polizeilichen Ge¬
bote und Verböte .

Diese Uebereinstimmung des öffentlichen Interesses mit

demjenigen des Bauenden äußert sich auch bei zahlreichen an¬
dern Vorschriften , durch welche bisher die fürsorgliche Polizei
im Glauben an ihre erhöhte Einsicht dem beschränkten Ver-
ständniß der Privaten zu Hilfe zu kommen sich verpflichtet
fühlte, und die besonders da eben so sehr jeder Berechtigung ,
wie jedes erfreulichen Erfolges entbehren , wo man einen
Zwang zu ästhetischen Leistungen sehr bestreitbaren Werthes
versuchte.

Führt man die polizeilichen Vorschriften auf die Fälle zu¬
rück , in welchen eine Kollision der zum Schutz des Gemein¬
wohls zu erhebenden Ansprüche mit den Interessen des Bauen¬
den die Einmischung der Obrigkeit erheischt , so werden nur
gegen Feucrsgesahr, gegen Beeinträchtigungen des freien Ver¬
kehrs und gegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheitspflege
Maßregeln nöthig fallen , welche auf dem Wege allgemeiner
Verordnungen oder lokaler Statute ohne unüberwindliche
Schwierigkeiten angeordnet werden können. Auch innerhalb
dieser engern Grenzen wird übrigens gegenüber der bisherigen
Praxis noch in manchen Beziehungen zu einer Beschränkung
auf das Erreichbare und Nothwendige Anlaß geboten sein.
So wird das Gebot , bei allen Bauten die Umfassuugswände
von Stein aufzuführen , in dieser Ausdehnung kaum gerecht¬
fertigt erscheinen. Diese Anordnung stützte sich bisher wesent¬
lich auf markgräflich badische und kurpfälzische Verordnungen
aus dem vorigen Jahrhundert , welche theils im patriarchali¬
schen Geist jener Zeit de» Untcrthan zu seinem eigenen Vor¬
theil zu einer dauerhaften Bauart anhalten , hauptsächlich aber ,
den fürstlichen Waldungen , auf welchen zahlreiche Verpflich¬
tungen zur Abgabe von Bauholz lasteten , zum Schutz gerei¬
chen sollten . Sie haben diese Bedeutung längst verloren , wur¬
den also um so eifriger zum Schutz gegen Keucrsgefahr zur
Anwendung gebracht. Offenbar kann aber eine so kostspielige
Vorsichtsmaßregel nur insofern anbefohlen werden , als die
Abwendung einer Gemeingefahr bezweckt werden soll , jeden¬
falls aber nicht bei Gebäuden , bei denen ihrer isolirten Lage
nach die Gefahr einer Fortpflanzung des Brandes nicht be¬
steht , aber auch innerhalb der Ortschaften nur insoweit ^ als
der Abstand von andern Gebäuden so gering ist, daß dieselben
im Fall eines Brandes in dem benachbarten Gebäude nicht
vor Entzündung geschützt werden können. Diesem Zweckwürde schon die Errichtung feuerfester Brandmauern zwischen
den aneinanderstoßenden oder nur durch unbeträchtliche Zwi¬
schenräume getrennten Gebäuden genügen ; überdies dürfte
aber der in Württemberg von sachkundigerSeite ausgehende
Vorschlag , nicht alle Gebäude ohne Rücksicht auf ihre Aus¬
dehnung mit Brandmauern zu umschließen, solche vielmehrnur in bestimmten Abständen anzubringen , volle Beachtung
verdienen . Der Zweck der Brandmauer kann nämlich nicht
schlechthin dahin gehen, den Nachbar gegen die Fortpflan¬
zung des Brandes zu sichern , denn hat er selbst an seinemGebäude keine Brandmauer aufgeführt , so kann er wohl kaum
einen Schutz in Anspruch nehmen , den er selbst ja auch nicht
gegen ein bei ihm ausbrechendes Feuer gewährt . Die Bestim¬
mung der Brandmauern ist vielmehr auf die Sicherung der
Häusercomplexe im Allgemeinen gerichtet, indem durch sie die
Ausdehnung des Brandes auf einen Umfang verhindert wird,der das Löschen unmöglich macht. Ist durch die Erfahrung
festgestellt , daß dieser Umfang etwa mit 100 Fuß erreichtwird , so müssen eben in einem Abstande von je 100 FußBrandmauern errichtet werden ; dagegen ist deren Aufführungam Anfang und Ende jedes einzelnen Gebäudes überflüssigoder ungenügend , so oft dasselbe jene Ausdehnung nicht er¬
reicht oder übersteigt . Wie sehr die Durchführung dieses
Vorschlages die Erbauung kleinerer Wohngebäude durch eine
erhebliche Verminderung der Baukosten erleichtert, liegt ausder Hand . Die Bedeutung aber dieser Ersparniß für die ge¬
deihliche Gestaltung unseres sözialen Lebens und für die
Hebung der arbeitenden Klassen gegenüber den zahllosen öko¬
nomischen und sittlichen Nachtheilen , die mit der Schwierig¬keit , einen eigenen selbständigen Haushalt zn begründen undmit der in den Städten überhand nehmenden Neigung , große
Miethkasernen zu bauen , verknüpft sind , kann kaum hoch ge¬nug angeschlagen werden.

Verantwortlicher Redakteur .-
vr . I . Herm. Kroenlein .

Bürgerliche Rechtspflege .
Oeffeutliche Uuffordmm -r».

Z .q.584. Nr . 1397. Pforzheim . Die Erben
de« verstorbenenGeorg Anton Schuster von Ersingen
erwarben auf dessen Ableben unter Andcrm 1 Viertel
20 Ruthen Acker in den langen Furchen, neben Georg
Metzger, Bauer , und Adam Klaus , Fuhrmann .Die Erben des Georg Anton Schuster haben diese
Liegenschaft weiter verkauft. Da aber nur für die
eine Hälfte der Liegenschaft rin Grundbucheinlrag sich
vorfindet, so verweigert der Gemeinderath oie Gewäh¬
rung bezüglich der andern Hälfte.

Auf Antrag der Erben werden daher alle Diejeni¬
gen , welche an dieser Liegenschaft in den Grund - und
Pfandbüchern nicht eingetragene , auch sonst nicht be¬
kannte dingliche Rechte oder lehenrechtliche oder fidei -
kommifsarische Ansprüche haben , oder zu haben glau¬
ben. aufgefordcrt, solche Ansprüche

binnen 2 Monaten
dahier geltend zn machen , da sonst diese Ansprüche dem
neuen Erwerber gegenüber verloren gingen.

Pforzheim, den 13. Januar 1869.
Großh. bad. Amtsgericht.

B o e ck h.
Ascani .

Z .q.607. Nr . 163. Neckargemünd . Die Ge¬
meind« Kleingemünd besitzt auf dortiger Gemarkung
folgende , in dem Grundbuch« nicht eingetragene Lie¬

genschaften:
1) 216 Morgen 5 Rlh . Wald ob dem Dorfe Klein¬

gemünd , eincrs . Gemeindewald Neckargemündund Großh . bad. Domänenwald , anders. Großh.
Hess. Domänenwald , stößt nördlich aus Großh.
bad . Domänenwald und südlich auf das Klcin-
gemünder Feld.

2) 57 Rlh . Acker im Roth , s. g . Viehtrieb, beider¬
seits Anstößer.

3) 40 Rth . Garten im Fahrgarten , einers . Chaussee,anderseits Leinpfad.
4) 1 Vtl . Acker im Attigacker, neben Philipp Schne-

kenbergerS Kinder und Almendweg.
5) 90 Rlh . Acker im Glasersacker, neben Jakob

Kern Wlb . und Almendweg.
6) 12 Morgen Oedung und Wiesen am Neckar ,

einers. Neckar , anders. Anstößer und Stadtge -
meinve Neckargemünd.

7) Ein zweistöckiges , von Stein und Holz erbautes
evang. Schulhaus mit angebauter Scheuer und
Schweinstallen , nebst 20 Rth . Hausplatz , Hof¬
raum und Gartenland bei diesem Haus , eincrs .
Bernhard Knauf , anders. Schulgarten , hinten
Anstößer, vorn die Ortsstraße .

ES werden alle Diejenigen , welche an diesen Liegen- !
schäften dinglich«, oder lehenrechtliche oderfideikommifsa - !
rische Ansprüche zu haben glauben, aufgefordert, solche

'
binnen 8W « chen

geltend zu machen, widrigen« sie der Gemeinde Klein-

geinünd gegenüber für erloschen erklärt würden . !
Neckargemünd, den 13 . Januar 1869 . !

Großh . bad. Amtsgericht . sBeck. i
Z. g .594. Nr . 348 . Sinsheim . Die Gemeinde !

EichlerSheim besitzt nachstehende Grundstücke , welche >
im Grundbuche nicht eingetragen sind, nämlich :

Beschreibung der Liegenschaften .
1) Häuser und Gebäude .1 ) Lagerbuch -Nr . 435 . 4 Rth . Hausplatz , daraufein einstöckige« Wohnhaus mit Ziegelhüttc , neben

Johann Vogel und Gemeindegut (Armenhaus ).2) Lagcrbuch -Nr . 6 . 5 Rth . HauSplatz , darauf ein
zweistöckiges Wohnhaus mir Vieh - und Schwcin -
stall , in der Ziegelhütte . neben Heinrich Heller,
Flaschner, beiderseits (kath. SchulhauS ) .3) Lager buch-Nr . 31 . 6 Rth . HauSplatz , darauf ein
zweistöckiges Wohnhaus im Gästel , mit Vieh¬
stall , Scheuer und Schweinställcn , neben Michael
Jenne und Jakob Schleckmann ( Schulhau «) .4) Lagerbuch - Nr . 88 . 3 Rlh . HauSplatz , darauf ein
zweistöckiges Haus ( Ralhhaus mit Spritzenhaus
und Zugehör ) , neben Jakob Beader jung und
dem GUßel .

2) W i e s e n.5) Lagerbuch - Nr . 45 . 2 Morg . im Kurzenbrüchel ,neben der Grundherrschafl von Venningen und
dem Flußgrabcn .

6) Lagcrbuch -Nr. 210 . 24 Morg . im Bruch , beider-

7) 1 Morg . 1 Vtl. 20 Rth . in der Neusatz , neben
GemeindeLcker und Anstößer .

3) Accker .
8) Lagerbuch -Nr . 110. 24 Rlh . ob der Steig , neben

PH. Friedrich Vogel und dem Weg .9) Lagerbuch -Nr. 1,1 . 1 Vtl . allda, neben HeinrichHeller und Michclieldcr Gemarkung.10) Lagerbuch -Nr . 112. 20 Rlh . allda , neben Mi¬
chael Jenne und dem Weg .11) Lagerduch -Nr. 113. 1 Vtl. an der Steig , nebendem Rarn und Almendweg .12) Lagerbuch -Nr . 19 '/, . 1 Vtl. am Eschelbacherweg ,

^
neben Anstoßer und Almendweg .13) Lagerbuch -Nr . 10. 25 Rlh am M -isenbühl,neben Grundherrschaflund dem Almendweg.14) LagcrbuL-Nr . 27. 15 Rth . beim Brückel , neben

, „ Almendweg und Gemeindebruch .15) Lagerlnich -Ne. 32. 10 Rth . am Mühlhäuserweg,neben Friedrich Schweikert und der Straße .16) Lagerbuch -Nr . 34. 5 Rlh . in derHohbrück , neben
Anstößer und Straße nach Mühlhausen.17) Lagerbuch - Nr . 15 . 7 Rth in den BrückelSäcker
neben Anstößer und Straße nach Mühlhausen .18) Lagerbuch -Nr . 3 . 30 Rlh . allda , neben der
Grundherrschaftv. Venningen und dem Viehwea19) Lagcrbuch - Nr. 4 25 Rlh. allda, neben Anstößerund Straße nach Mühlhausen.

20« ) Lagerbuch -Nr . 42 . 1 Vtl . in der Finsterhohl,



neben AnstLßer und Josef Hirsch Zimmern .
20d) Lagerbuch-Nr . 408 . 10 Rth im Maisenbühl ,

neben Anstößer und Straße .
21) Lagerbuch-Nr . 408 . 12 Rth . allda , neben der

Grundherrschast und Straße .
22) Lagerbuch - Nr . 408 . 3 Rth . in den FinkengLrten,

neben der Straße und Michael Kurzenhäuscr.
23 ) Lagerbuch-Nr . 18 . 25 Rth . in der Ziegelhütte,

neben der Grundherrschaft und Anflötzer .
24) Lagerbuch -Nr . 44 . 9 Rth . in der Schlierbach,

neben AnstLßer und der Straße .
25) Lagerbuch -Nr . 44 . 1 Rth . allda , neben Christof

Schleckmann und der Straße .
26) Lagerbuch - Nr . 22. 8 Rth . iw Viehweg , neben

Anstößer und dem Weg.
27) Lagerbuch- Nr . 14. 47 Morg . 2 Vtl . 32 Rth . im

Legelbusch , neben Oestringer Gemarkung , Ge¬
meindewald und Privatgüterbesitzer .

28) Lagerbuch -Nr . 46 . 1 Morg . 3 Vtl . 20 Rth . in
der Neusetz , neben Grundherrschaft beiderseits.

29) Lazerbuch-Nr . 320. 5 Morg . in der Spechbach,
neben der Mühlhäuser Gemarkung , Grundherr¬
schast und Jakob Bender alt .

4) Wald .
30) Lagerbuch -Nr . 14 . 366 Morg . 1 Vtl . 22 Rth .

Legelbusch , Hohbrück, steiniges Kreuz und Bohn -
bach genannt , neben Mühlhäuser Gemeinde und
StaatSwald und Oestringer Staats - und Ge¬
meindewald , und auf das Eichtersheimer Pri -
vatfcld stoßend .

Wer dingliche. lehenrechtliche oderfideikommisjarische
Ansprüche an diesen Grundstücke,, geltend machen will ,
ausgefordcrt , solche

binnen zwei Monaten
dahier geltend zu machen , indem solche sonst dem neuen
Erwerber gegenüber für erloschen erklärt werden.

Sinsheim , den 14. Januar 1869.
Grohh . bad. Amtsgericht.

v . Braun .
Denk .

Z .q.603 . Nr . 12,141 . Walldürn . Romuald
Häfner und Alois Dörr Eheleute , Beide von
Schweinberg , besitzen die untenverzeichneten, im Grund¬
buch nicht eingetragenen Liegenschaften . Es werden
daher auf deren Antrag alle Diejenigen, welche auf die
beschriebenen Grundstücke dingliche, lehenrechtlichc oder
fideikommissarische Ansprüche haben »der zu haben
glauben , aufgefordert , solche

binnen 2 Monaten
um so gewisser dahier geltend zu machen , als sie sonst
den neuen Erwerbern oder Unterpfandsgläubigern
gegenüber verloren gegangen erklärt würden .

Verzeichniß der Liegenschaften .
I. Rosina Berberich , Ehefrau des Alois Dörr :
1 Viertel Acker im Seilhofen , neben Bernhard

Grämlich und Valentin Baumann , M . S -
1 Ruche Garten in dem gemeinen Flecken , neben

Franz Sebastian Eisenhauer und AmbroS Kilian .
1 Viertel 22 Ruthen Acker im KriegShölzlein, neben

Franz Blasius Häfner und Alois Baumann .
II . Magdalena Berberich , Ehefrau des Ro¬

muald Häfner :
25 Ruthen Acker im Rübcnthalerberg , neben Ro¬

muald Häfner beiderseits.
1 Viertel 19 Ruthen Wald in der Luft, neben Lorenz

Banmann und Gemeinde.
Walldürn , den 28. Dezember 1868.

Großh . bad. Amtsgericht.
L e d « r l e.

vckt . Bechtold . A. j.
Z .q .592. Nr. 12,387. Walldürn . Die auf die

öffentliche Aufforderung vom 8. Oktober d . I . , Nr .
9580 , nicht geltend gemachten dinglichen Rechte , lehen -
rechtlichen und fideikommissarischen Ansprüche an die
dort bezeichneten Liegenschaften werden Gregor Be -
schel , Genofcva Schreck , geb. Beschel , Fran -ziska
Trunk , geb. Beschel , Regina Kerb er , geb. Be -
schel , Maria Josefa Holzmaun , geb . Höller¬
bach , Karolina Uihlein , geb. Hollerbach , von
Haroheim gegenüber für erloschen erklärt.

V . R . W.
Walldürn , den 24 . Dezember 1868.

Großh . bad. Amtsgericht.
Lederke .

vckt. Bechtold .
Z .q.593 . Nr . 12,388 . Walldürn . Die aus

die öffentliche Aufforderung vom 5. Oktober d . I .,Nr . 9443 , nicht geltend gemachten dinglichen Rechte ,
lehenrechtlichen. fideikommissarischen Ansprüche an die
dort bezeichneten Liegenschaftenwerden Franz Mathias
Hollerbach von Hardheim gegenüber für erloschen
erklärt .

V . R . W.
Walldürn , den 24 . Dezember 1868 .

Großh . bad . Amtsgericht.
L e d e r l e .

rät . Bechtold .
Ganten.

Z .q .620. Nr . 1165 . Mannheim . Gegen Han¬
delsmann Friedrich Bernhard von Stollhofen , bis¬
her in Mannheim wohnhaft , haben wir Gant erkannt,
und es wird nunmehr zum Richtigstellungs- und Vor¬
zugsverfahren Tagsahrt anberaumt auf

Freitag den 12 . Februar d. I . ,
Vormittags 9 Uhr .

Es werden alle Diejenigen , welche aus was immer
für einem Grunde Ansprüche an die Gantmasse machen
wollen, aufgefordert, solche in der angesetzten Tagfahrt ,bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte, schriftlich
oder mündlich anzumelden und zugleich ehre etwaigen
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihreBcweiSurkundenvorzulegen , oder den Beweis durch
andere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Massepfleger und
ein GlLubigerausschuß ernannt und ein Borg - oder
Nachlaßvergleich versucht werden, und es werden in
Bezug aus Borgvergleiche und Ernennung des Masse¬
pfleger« und Gläubigerausschusses die Richterscheineu -
den als der Mehrheit der Erschienenen beitretend an¬
gesehen werden.

Die im Auslände wohnenden Gläubiger haben läng¬
stens bis zu jener Tagsahrt einen dahier wohnenden
Gewalthaber für den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren Verfügun¬
gen und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie
wenn sie der Partei eröffnet wären , nur an dem Si -
tzungSorte des Gerichts angeschlagen, beziehungsweise
denjenigen im Auslände wohnenden Gläubigern , deren
Aufenthaltsort bekannt ist , durch die Post zugesendet
würden .

Mannheim , den 12 . Januar 1869 .
Großh . bad . Amtsgericht.

S e n g l e r .

Z .q.606 . Nr . 566. Donaueschingen . Inder
Gantsache de« Schuster« Joses Kaiser von Geifingen
werden alle diejenigen Gläubiger , welche in der heuti¬
gen SchuldenliquidationS - Tagfahrt ihre Forderungen
nicht angcmeldet haben , von der vorhandenen Masse
ausgeschlossen .

V . R . W.
Donaueschingen, den 13. Januar 1869.

Großh . bad. Amtsgericht.
Wolsinger .

BermogenSabsonderung .
Z .q .595 . R .Nr . 110. Civ. -Kammer . WaldS -

hut . Die Ehefrau des Landwirths Peter B ockslaI -
ler von Blasiwald , Brigitta , geb . Bregger , hat
gegen ihren Ehemann eine VermögerisabsonderungS-
klage erhoben . Zur mündlichen Verhandlung ist Tag¬
fahrt auf die am

Samstag den 20 . Februar d . I . ,
Vormittags 8 '/r Uhr ,

beginnende Gerichtssitzung angesrdnet ; was zur
Kenntnißnahme der Gläubiger bekannt gemacht wird.

Waldshuk , den 11 . Januar 1869.
Großh . Kreisgettcht .

Schneider .
Amann .

Z .q.596 . R .Nr . 6436 . Walds Hut . In Sachender Theresia Baumgartner , Ehefrau des Martin
Frey von Bergalingen , zur Zeit in Jungholz , Kl .,
gegen ihren Ehemaun , Bekl. , Vermögensabsonderungbetr. , wurde durch Urtheil vom Heutigen die Klägerin
für berechtigt erklärt , ihr Vermögen von demjenigen
ihres Ehemannes abzusondern. Dies wird hiemit zur
Kenntniß der Gläubiger gebracht.

Waldshut , den 19 . Dezember 1868.
Großh . Kreisgericht

Speer .
Amann .

VerschollruhritLvrrsahreu .
Z .q 575 . Nr . 307. Tr « berg . Da Richard Rom¬

bach von Furtwangen der diesseitigen Aufforderung
vom 5. November 1867 , Nr . 10,838 , bis jetzt keine
Folge geleistet hat , so wird derselbe für verschollen er¬
klärt und sein Vermögen seine » nächsten Verwandten
in fürsorglichen Besitz gegen Sicherheitsleistung zngc -
wiesen .

Triberg , den 9. Januar 1869
Großh . bad . Amtsgericht.

Martin .
Z .q .565. Nr . 282 . WieSlvch .

Di « Bitte des Ignaz Ronellenfitsch
von Balzseld um Verschollenheitserklärung
seinesBruders Johann Ronellenfitschbetr.

Johann Ronellenfitsch von Balzfeld , welcherder diesseitigen Aufforderung vom 24 . Dezember 186?,Nr . 9813, keine Folge geleistet hat , wirb für verschollenerklärt und sein Vermögen den erbberechtigten Ver¬
wandten gegen Sicherheitsleistung in fürsorglichen
Besitz und Genuß gegeben .

WieSloch , den 7 . Januar 1869.
Großh . bad. Amtsgericht .

A Erter .
Z .q 566 . Nr . 329. Wies loch .

Die Verschollenheitserklärung de« Do¬
minik Klefenz in St . Leon betr.Dominik Klefenz von St . Leon, welcher der dies¬

seitigen Aufforderung vom 3. Januar 1868 , Nr . 54,keine Folge geleistet hat , wird für verschollen erklärt
und fein Vermögen den erbberechtigten Verwandten
gegen Sicherheitsleistung in fürsorglichen Besitz und
Genuß gegeben .

Wiesloch, den 8. Januar 1869 .
Großh . bad . Amtsgericht.

A. Erter .
Entmündigung.

Z .q .602. Nr . 1255 . Mosbach . Johann GeorgWeber von Binau wurde durch diesseitiges Erkennt -
niß vom 22 . Dezember v. I . , Nr . 25,639 , im Sinne
des L .R S . 499 verbeistandet und ihm Baltin Weißvon Binau als Beistand bestellt ; was hiermit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht wirb .

Mosbach , den 14 . Januar 1869 .
Großh . bad . Amtsgericht.

H e r e s .
Erbeinweisunge ».

Z .q. 535. Nr . 19,617. Offenbar g. Die Wittweder Spinners Paul Heck von Ottenau , Josestne , geb.Stehle , hat um Einweisung in Besitz und Gewährdes Nachlasses ihres Ehemannes gebeten .
Diesem Gesuch wird entsprochen werden, wenn

binnen drei Wochen
keine Einsprache dagegen erhoben wird .

Offenburg , den 26. Dezember 1868.
Großh. bad. Amtsgericht.

Ried .
Z .q .571d Nr . 34,634 . Karlsruhe . Die Wittwe

des MetzgermeistersKarl Dietrich von hier, Karo-
line Amalie , geborne Baumann , hat um Einwei¬
sung in Besitz und Gewähr der Verlassenschaft ihresverstorbenen Ehemannes gebeten.

Etwaige Einsprachen sind
binnen vier Wochen

bei Vermeidung des Ausschlusses hier zu begründen.
Karlsruhe , den 2. Dezember1868.

Großh . bad . Amtsgericht.
v. V i n c c n t i.

W . Frank .
Handelsregister -Einträge.

Z.q.582. Nr . 272 . Radolfzell . Zu O .Z . 55
des Firmenregisters wurde heute eingetragen :

Die Firma Pius Wiel er in Randegg ist erloschen .
Dagegen wurde unter O .Z . 11 des GcsellschaftSre -

gisterS eingetragen die Firma :
Gebrüder Wieler iu Randegg.

Offene Theilhaber der Gesellschaft sind : PiuS Wie¬ler und Adolf Wieler , Beide ledige Kaufleute in
Randegg.

Die Firma wird von beiden Gesellschaftern gleich¬mäßig vertreten.
Radolfzell, den 4 . Januar 1869.

Großh . bad . Amtsgericht.
Heiß .

Z.q.598. Nr . 401 . Achern . Durch Ausgebende« Handelsgeschäfts ist die Firma Gustav Bohnert
von Kappelrodeck erloschen . Achen «, den 12 . Januar1869. Großh . bad . Amtsgericht. Himmel .

Z .q .562 . Nr . 339 . Breiten . Unter Ord Zahl6 des Gesellschaftsregisters wurde unterm Heutigen ein¬
getragen, daß die Firma . Heinrich Frank <L Söhnein Vaihingen a ./Enz " am 1 . Januar d . I . ihren Sitz
nach LudwigSburg »erlegt hat . Breiten , den 11 . Ja¬nuar 1869. Großh. bad . Amtsgericht. Kamm .

Z .q .570. Karlsruhe . Unter O .Z. 41 wurde
heute dahier in das GesellschaflSregister eingetragen :

Der technische Direktor Anton Brozler ist au« den
Diensten der Maschinenbaugesellschaft in Karlsruhe
ausgetreten und an dessen Stelle Ingenieur Theodor
Groß getreten. Letzterer wird nach 8 18 der Statuten
für die Gesellschaft zeichnen .

Karltruhe , den 14. Januar 1869.
Großh . bad. Amtsgericht,

v. Vincenti .
W . Frank .

Z .q.599. Nr . 357. Osfenburg . Die Firma
„ Christian Feßler in Offenburg " ist erloschen .

Offenburg, den 10. Januar 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

Ried .

Strafrechtspflege .
Ladungen und Fahndung» .

Z .q .623. Nr . 935. Lörrach . Der Schäfer Ja¬
kob Mann aus Oetisheim in Württemberg , dessen
Signalement folgt . ist beschuldigt , verschiedene falsche
Münzen gefertigt oder von dem Fertiger erworben und
davon im Einverständniß mit diesem ausgegeben, auch
noch eine große Zahl davon besessen zu haben. Er
wird »ufgefordert, sich

in 3 Wochen
hier zu stellen und zu rechtfettigen , als sonst das Er¬
kenntniß nach dem Ergebniß der Untersuchung würde
gefällt werden. Zugleich werden die Behörden um die
Verhaftung des I . Mann und Ablieferung anher
ersucht .

Signalement des Jakob Mann . Alter,28 Jahre ; Größe , beinahe 6 Fuß ; Haare , schwarz ;
Schnurrbart , braun und schwach ; Aussehen , gesund.
Besondere Kennzeichen : keine .

Lörrach, den 12. Januar 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

Kerkenmaier .
Z .q .629 . Nr . 276 . Wolfach . Georg Gaiser ,Sohn des Waldschützen Gaiser von BaicrSbronn

(Württemberg ) , von der Großh . Polizeibehörde ange¬
klagt , daß er am 6. November v . I . auf der Gemar¬
kung Kniebis den 88 22 u . 23 de« Jagdgesetzes ent¬
gegengehandelt habe , wird zu der am

Montag den 15 Februar d . I .,
früh 1 l) t/r Uhr ,anberaumten Hauptverhandlung vorgeladen . unter

dem Androhen , daß im Falle seines Ausbleibens das
Erkennlniß nach dem Ergebniß der Verhandlung
gefällt werden würde.

Wolfach, den 16 . Januar 1869
Großh . bad . Amtsgericht.

Feyerlin .
Z .q.627 . Nr . 356 . Adelrheim . Karl Zim¬mer mann von Sulzbach wird gemäß Antrags der

Großh . Staatsanwaltschaft wegen Entwendung eines
Portemonnaies nebst 3 preuß . Thalern und 1 fl . 13 kr.
Münze , zum Nachtheil des Augustin Bohn von
Kleineichvlzhcim, damit wegen 3. gemeinen Diebstahlsin Anschuldigungsstand versetzt und aufgefordert, sich

binnen 14 Tagen
zu seiner Rechtfertigung dahier zu stellen, widrigenfallsdas Erkenntniß nach dem Ergebniß der Untersuchung
gefällt würde. Zugleich bitten wir , auf denselben zu
fahnden und ihn auf Betreten hierher abzuliefern.

Adelsheim, den 11 . Januar 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

Bärenklau .
Z .q . 621 . Mannheim . Christiane Mayer von

Zwingenberg steht dahier unter der Anschuldigung des
Ehebruchs in Untersuchung, der sie sich durch die Flucht
entzogen hat . Dieselbe wird detzhalb aufgeforderl, sich

binnen 14 Tagen
dahier zu stellen , indem sonst nach dem Ergebniß der
Untersuchung das Erkenntniß gefällt werden wird. —
Zugleich bitten wir , auf sie zu fahnden und sie auf
Betrete» an uns abzulieferu.

Mannheim , den 15 . Januar 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

Exter .
Z .q.64Ü. J .Nr . 274/498 . Karlsruhe . Der

Musketier Martin Sprich von Staufen und der
Rekrut Wilhelm Kaufmann von Müllheim , beide
vom 5. Linien-Jnfanterieregiment , haben sich uner¬
laubter Weise au« ihrer Garnison entfernt .

Dieselben werden aufgesordert , sich
binnen 3 Monaten

zu stellen , widrigenfalls sic der Desertion für schuldig er¬
kannt und in die gesetzliche Geldstrafe verfällt würden.
Zugleich wird ihr Vermögen mit Beschlag belegt .

Karlsruhe , den 16. Januar 1869.
Großh . bad. Divisions - Gericht.

Der Der
Divisions -Commaudeur : Divisions - Auditeur :

I . A. A. : Rüttinger .
v. Beyer .

Z .q.641. J .Nr . 499 . Karlsruhe . Der Dra¬
goner im (1 .) Leib-Dragoncrrcgimcnt Josef Baum¬
gartner von Endermettingeu , Amts Waldrhut , bat
sich am 22 . v. M . ohne Erlauvniß aus der Garnison
Mannheim entfernt und die erlassene Fahndung— F .B. Nr . 9, S . 59 — war bis jetzt ohne Erfolg.
Derselbe wird daher aufgefordert, sich

innerhalb drei Monaten
zu stellen , unter dem Bedrohen, daß er im Falle seines
unentschuldigten AnSbleibenS der Desertion für schul¬
dig erklärt und in die gesetzliche Geldstrafe verfälltwürde. Zugleich wird dessen Vermögen mit Beschlag
belegt.

Karlsruhe , den 16. Januar 1869
Großh . bad. Divisions -Gericht.

Der ' Der
DivisionS-Commandeur : Divisions-Auditeur :

I . A. A . : Rehm .
v. Beyer .

VerwrisiurgSbrschlüsse.
Z .q.611 . Nr . 62. Fr ei bürg . Otto (Othger )

Hofsmann von Schlatt wird unter der Anschuldi¬
gung :

an: 4 Oktober v. I . zwischen Kandern und
Feuerbach im Walde die ledige , in Ansehung
ihrer GeschlechtSbhre unbescholtene Louise Lacher
von Niedereggenen durch Ihätliche Gewalt zum
außerehelichen Beischlaf zu nölhigcn versucht und
dadurch die Ausführung des beabsichtigten Ver¬
brechen « angefangcn zu haben,

auf Grund der 88 106 , 335 V , 338 des St . G .B .,8 30 der Gerichtsverfassung, vergliche « mit Beilage II
Ziff. 16 zu derselben , 8 207 der St .P .O.

wegen versuchter Nothzuchl
in Anklagestand»ersetzt und zur Aburtheilung vor das
Schwurgericht des Großh . Kreis - und Hofgericht «
Freiburg verwiesen.

Die- wird dem flüchtigen Angeklagten Otto (Olh -

Druck und Verlag der G. Braun ' schrn Hofbuchdruckerci .

ger) Hoffmann bekannt gemacht.
Freiburg , den 11. Januar 1869.

Großh . Kreis - und Hofgericht.
Raths - und Anklagekammer.

F e tz e r.
A . Jung .

Z q.610. Karlsruhe . In Untersuchungssachen
gegen Friedrich Rupp von Auerbach und LudwigZimmermann von Loffenau , wegen Körperver¬
letzung und Diebstahls , wurde unterm Heutigen fügen¬der Verweisungsbeschluß erlassen : Friedrich Ruppvon Auerbach und Ludwig Armin ermann von
Loffenau werden unter der Anschuldigung:

daß sie am Abend des 21 . Juni 1868 in Auer¬
bach mit vorbedachtem Entschlüsse sich zur Kör¬
perverletzung des 24 Jahre allen Michael Spie¬
gel von Langensteinbachverabredeten , und daß
Friedrich Rupp kurze Zeit nachher auf de«
Wege von Auerbach nach Langensteinbachdiese«
gemeinschaftlich bezweckte Verbrechen dadurch
ansführte , daß er dem Michael Spiegel durch
Prügelstreiche Verletzungen an seinem Körper
zufügte , welche ihn auf mindestens 14 Tagekrank und mindestens 4 Wochen arbeitsunfähig
machten, Ludwig Zimmer «rann aber hierbei
durch Niedersitzen auf Spiegel mitwirkte, auch
durch Anwesenh it am Ort der Thal zur Mit -

. Wirkung sich bereit zeigte ,
auf Grund der 88 225 Ziffer 5 . 231 . 125 ff . des Straf -
Ges .-Buches wegen in verbrecherischer Verbindung mit
Vorbedacht verübter Körperverletzung, und Ludwig
Zimmermann unter der weiteren Anschuldigung :

bei diesem Anlasse dem Michael Spiegel mit
Anwendung von Gewalt ein Portemonnaie mit
2 fl. 47 kr. und ein Messer entwendet zu haben,

außerdem auf Grund der 88 376 . 377 Ziffer 1. 480.385 Ziffer 14 . 336 de« Straf - Ges. -Buches wegen er¬
schwertenDiebstahls in Anklagestand versetzt, und beide
gemäß 8 26 . I der Gerichtsverfassung, 8 205 Ziff. 5
der Straf - Proz . -Ord . zur Aburtheilung vor die Straf¬
kammer de« Großh . Kreis - und Hofgericht« Karlsruhe
verwiesen .

Dies wird dem im Ausland befindlichen Angeschul¬
digten Ludwig Zimmermann anmit eröffnet.

Karlsruhe , den 11 . Januar 1869.
Großh . Kreis - und Hosgericht.
Raths - und Anklagekammer.

Baumüller .
Lauck .

Urtheilsverkündung .
Z .g .609. Nr . 23. Strafkammer . »Freiburg .Karl Michael Hafner von Malterdingen wurde durch

Urtheil vom Heutigen wegen UngehorsaniS in Bezug
auf seine Wehrpflicht zu einer Geldstrafe von 300 fl.
verurtheilt .

Die» wird dem abwesenden Angeklagten öffentlich
verkündet.

Freiburg, den 5 . Januar 1869.
Grohh . Kreis - und Hosgericht.

Hildebrandt .
A . Jung .Vermischte Bekanntmachungen

Z .t.324. Nr . 329. Karlsruhe .

Vergebung einer Bauholz¬
lieferung.

Die zur Reparatur der Murgbrücke bei Rastatt er¬
forderlichen Hölzer sollen im Soumissivnswege ver¬
geben werden, nämlich :

1 ) forlene oder tannene Schwellen 10/11 Zoll stark
und 16 Fuß lang — 460 Kubikfuß,2 ) eichene Balken 8/8 und 8/12 Zoll stark und

5 bis 8 Fuß lang — 900 Kubikfuß,3 ) eichene Flkcklinge , 2' /. Zoll dick, 3 Fuß breit
und 11 13 Fuß lang — 550 Ouadratfuß .Die Angebote sind längstens bis zum 27 . d. Mts .,Morgen « 10 Uhr , auf dem technischen Bureau der

Unterzeichneten Stelle , wo die Soumissionsbedingungen
cingesehcn werden können , versiegelt abzugeben.

Karlsruhe , den 14 . Januar 1869.
Großh . bad Eisenbahnamt .

Der
Vorstand : Bezirks-Ingenieur :
Burg . Bischofs .

Z . t.379. Nr . 31. Staufen . ( Holzverstei -
gerung . ) Aus diesseitigen Domänenwaldungenwerden mit Bewilligung einer halbjährigen Borgfristversteigert,

Montag den 25 . Januar l. I .,im Distr . Griesbach bei Ehrenstetten :272 Tannen -Stämme , Bau - und Nutzholz.38 . - Sägklötze,
4 Eichen-Slämme ,
3 Bnchen-Stämme .

Das Tannenholz ist meist astrein, langschäftig und
spältig.

Man versammelt sich Morgens 9 Uhr im Griesbachund bei Regcnwetter im Löwen in Ehrenstetten.
Donnerstag den 28 . Januar l. I .,in den Distrikten Di - zelbach und im Mooswald der

Münsterthaler Waldungen :
141 Tannen -Stämme . Bauholz ,33 „ - Sägklötze,176 , -Gerüststangen,7 forlene Deuchel,6 Stäminchen Eichen und 6 Loose Abfallrcis an¬

der Rauhalde .
Man versammelt sich Morgens 9 Uhr in Diezelbachbei der Wohnung des Waldhüters Dietsche in Un<

tcrinünstetthal .
Staufen , den 16. Januar 1869.

Großh . bad . BezirkSsorstei.
Meel .

Z .t.335 . Kippenheim . ( Holzversteige -
rung .) Im Domänenwald Kaiserswald , Schlag Nr.28, werden mit Zahlungsfrist bis 1 . Oktober l. I . ver¬
steigert .

Mittwoch den 27 . d . M . :7 Holländereichcn, 4 Eichen, 37 Eschen , 3 Ahorn,2 Hainbuchen , 2 Weißruschcn, 1 Erle , 1 Kirschbaumund 1 Apfelbaum-Nutzhelzstämiric; 13'/ . Klft. esche¬ne« Wagner - und Sicbmachcrhotz ;
Donnerstag den 28 . d . M . :6 Klst. eichenes , 66'/. Klftr . eschenes . 50»/ . Klfts.crleneS und 5' /. Klftr . aspene « Scheiterhvlz ; 32' »Klftr . eschenes und 47 '/ , Klftr . gemischte« Prüqelholjund 24'/ , Klftr . gemischte » Klotzholz ; 7200 Stück

eschene und 4225 Stück gemischte Wellen und ca .6 Loose Schlagraum .
Zusammenkunft jeweils Morgen « 9 Uhr im Holz¬

schlag.
Kippenheim, den 16. Januar 1869.

Großh . bad. Bezirksforstei.
H a r t w e g.
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